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Sachverhalt: 

 

Vortrag durch Eva Hottenroth, Amt 54.3. 

 

Im Jahr 2025 wurden die Zuschussanträge der Vereine aus haushalterischen Gründen 

gesammelt. Heute werden diese Anträge dem Ausschuss für Schule und Sport zum 

Beschluss vorgelegt. 

 

Alle Zuschüsse wurden geprüft und sind im laufenden Haushaltsansatz 2025 vorhanden.  

 

 

Übersicht der Anträge 

 

TSV Kottern 1874 e.V., Zuschuss Erneuerung Warmwasseranlage im Tennisheim 

 

Der TSV Kottern beantragt einen Zuschuss für die Erneuerung der Warmwasseranlage im 

Tennisheim.  

 

Das Tennisheim des TSV Kottern benötigte im Februar 2025 eine neue 

Warmwasseranlage, da die bisherigen Gasspoiler nicht mehr funktionstüchtig waren und 

mehrfach ausgefallen sind. Ohne funktionierende Duschen war kein Spielbetrieb möglich. 

 

Die Baumaßnahme duldete aufgrund des im Mai wiederbeginnenden Spielbetriebs keinen 

Aufschub und wurde deshalb vom TSV Kottern bereits umgesetzt.  

 

Für die Erneuerung der Warmwasseranlage lagen drei Angebot vor, wobei das 

kostengünstigste und umweltfreundlichste Angebot ausgewählt wurde. 

 

Die tatsächlichen Kosten für die baulichen Maßnahmen belaufen sich auf insgesamt 

7.899,99 EUR. Die Kosten wurden bereits durch Rechnungen nachgewiesen.  

und vom Amt für Gebäudemanagement überprüft. Diese sind plausibel und 

nachvollziehbar.  

 

Gemäß Ziffer 7.1 der Sportförderungsrichtlinien sind Kosten für die 

Verbesserung/Wiederherstellung von Sportanlagen im Rahmen der vorhandenen 

Haushaltsmittel zuschussfähig. 

 

In vergleichbaren Fällen betrug die Zuschussrate 20 Prozent der nachgewiesenen Kosten. 

 

Die Verwaltung schlägt vor, die tatsächlichen Kosten in Höhe von 7.899,99 EUR 
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anzuerkennen und dem TSV Kottern 1874 e.V. daraus einen 20 %igen Zuschuss, das 

sind höchstens 1.580,00 EUR, zu gewähren.  

 

MSG Kempten e.V., Zuschuss Kanalanschlussgebühr Toilettenanlage  

Die Minigolfsportgemeinschaft Kempten e.V. beantragt einen Zuschuss für den 

Kanalanschluss der 2024 errichteten Toilette auf der Minigolfanlage. 

 

Nach dem Bau der Toilette auf dem Vereinsgelände im Jahr 2024 entstanden dem Verein 

durch den Anschluss der Toilette an den Kanal Kosten in Höhe von 5.280,81 EUR.  

 

Die tatsächlichen Kosten wurden vom wurden vom Amt für Tiefbau und Verkehr 

überprüft. Diese sind plausibel und nachvollziehbar.  

 

Gemäß Ziffer 7.1 der Sportförderungsrichtlinien sind Kosten für die Verbesserung und 

Wiederherstellung von Sportanlagen im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel 

zuschussfähig. 

 

In vergleichbaren Fällen betrug die Zuschussrate 20 Prozent der nachgewiesenen Kosten. 

 

Es wird vorgeschlagen, dies tatsächlichen Kosten in Höhe von 5.280,81 EUR 

anzuerkennen und daraus der MSG Kempten e.V. einen 20-prozentiger Zuschuss in Höhe 

von 1.056,16 EUR zu gewähren. 

 

RGA Kempten e.V., Zuschuss Umverlegung Trainingsgelände 

Die Renngemeinschaft Allgäu beantragt einen Zuschuss zur Deckung der Kosten im 

Zusammenhang mit der Umverlegung des Trainingsgeländes am Holzbachweg. 

 

Der RGA ist ein erfolgreicher Motorsportverein mit langer Tradition und engagierter 

Jugendarbeit. Er zählt zu den erfolgreichsten Jugendsportlern in der Region. 

Aufgrund seiner ehrenamtlichen Verdienste wurde dem Verein vor mehreren Jahren das 

Trainingsgelände Holzbachweg von der Stadt miet- und pachtfrei überlassen. 

 

Im Jahr 2022 wurden der RGA durch die Regierung von Schwaben ca. 4.500 m² 

Geländefläche auf der Seite des Deponiegeländes aberkannt. Als Folge musste dieser Teil 

der Trainingsfläche rückgebaut und eine neue zusätzliche Fläche erschlossen werden. 

Diese Maßnahmen verursachten erhebliche Kosten, die der Verein alleine nicht tragen 

kann: 

 

-Rückbaukosten des alten Geländes (Stromtrasse inkl. Fundamente und Entsorgung): 

783,95 EUR; bereits durchgeführt 

-Neuerrichtung der Stromtrasse auf dem neuen Gelände: 6.020,09 EUR; bereits 

durchgeführt 

-Ökopunkteausgleichszahlungen für den naturschutzrechtlichen Ausgleich der neuen 

Fläche: 7.215,86 EUR; Angebot der Ökoagentur Bayern liegt vor. 

 

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 14.019,86 € EUR. Die angesetzten Kosten wurden 

vom Amt für Umwelt und Natur überprüft. Diese sind plausibel und nachvollziehbar.  

 

Nichtberücksichtigt sind die vom Verein auf der alten Fläche verbauten Materialien im 

Wert von ca. 2.500 EUR, wie große Findlinge und Betonröhren, die aufgrund von 

Verordnungen nicht entfernt werden dürfen und neu beschafft werden müssen. 

 

Der Verein bittet um Unterstützung, um die entstandenen Kosten zu decken und die 

Jugendarbeit sowie den Motorsport in der Region weiterhin erfolgreich fortsetzen zu 

können. 

 

Gemäß Ziffer 7.1 der Sportförderungsrichtlinien sind Kosten für die Verbesserung und 

Wiederherstellung von Sportanlagen im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel 
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zuschussfähig. 

 

In vergleichbaren Fällen betrug die Zuschussrate 20 Prozent der nachgewiesenen Kosten. 

 

Die Verwaltung schlägt vor, die angesetzten Kosten in Höhe von 14.019,86 € EUR 

anzuerkennen und der RGA daraus einen 20 %-igen Zuschuss, das sind höchstens 

2.803,97 EUR, zu gewähren. Die tatsächlichen Kosten sind in Form von Rechnungen 

nachzuweisen. Sollten die tatsächlichen Kosten unter den anerkannten Kosten von 

14.019,86 EUR liegen, ermäßigt sich der Zuschuss entsprechend. 

 

RGA Kempten e.V., Zuschuss Anschaffung Vereinsmotorrad Jugend 

Die Renngemeinschaft Allgäu e.V. (RGA) beantragt einen Zuschuss für die Anschaffung 

eines Vereinsmotorrads für die Jugendabteilung des Vereins. 

 

Das Vereinsmotorrad wird in erster Linie für Schnupper-Trialanfänger und im 

Jugendtraining verwendet, um den Jugendlichen die Möglichkeit zu bieten, den Trialsport 

kennenzulernen.  

 

Für die Beschaffung des Vereinsmotorrads lagen dem Verein drei Angebote in Höhe von 

4.120,00 EUR, 3.850,00 EUR und 3.376,76 EUR vor. Der Verein hat sich für das 

kostengünstigste Angebot entschieden. 

 

Nach unserer Prüfung sind die angesetzten Kosten in Höhe von 3.376, 76 EUR 

nachvollziehbar und realistisch veranschlagt.   

 

Nach Ziffer 4 der Sportförderungsrichtlinien können den Kemptener Sportvereinen 

Zuschüsse für die Anschaffung von Großgeräten gewährt werden.  

 

Bei vergleichbaren Anträgen auf Anschaffung von Großgeräten sind Zuschüsse in Höhe 

von 20 % gewährt worden. 

 

Die Verwaltung schlägt vor, die Kosten des (günstigsten) Angebotes in Höhe von 

3.376,76 EUR anzuerkennen und daraus einen 20 %-igen Zuschuss, das sind höchstens 

675,35 EUR zu gewähren. Die tatsächlichen Kosten sind in Form von Rechnungen 

nachzuweisen. Sollten die tatsächlichen Kosten unter den anerkannten Kosten von 

3.376,76 EUR liegen, ermäßigt sich der Zuschuss entsprechend. 

 

SV Heiligkreuz, Zuschuss Anschaffung GPS-gesteuerter Streuwagen 

Der SV Heiligkreuz beantragt einen Zuschuss für die Beschaffung eines GPS-gesteuerten 

Streuwagens. 

 

Mit der Anschaffung des Streuwagens konnte der hohe Zeitaufwand für das Linieren der 

Spielfelder für 19 Teams im Spielbetrieb, minimiert werden. Der GPS-Streuwagen macht 

das Ausmessen und Spannen der Linien überflüssig und garantiert eine 100-prozentig 

gerade Linie bei geringerem Farbverbrauch. Auf diese Weise wurden die Betriebskosten 

reduziert und ein Platzwart eingespart.  

 

Die tatsächlichen Kosten für den GPS-Streuwagen belaufen sich auf 14.732,20 EUR. 

Die Kosten wurden bereits durch Rechnungen nachgewiesen.  

 

Gemäß Ziffer 4. der Sportförderungsrichtlinien sind Kosten für die Anschaffung von 

Großgeräten im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel zuschussfähig. 

 

In vergleichbaren Fällen betrug die Zuschussrate 20 Prozent der nachgewiesenen Kosten. 

 

Die Verwaltung schlägt vor, die tatsächlichen Kosten in Höhe von 14.732,20 EUR 

anzuerkennen und dem SV Heiligkreuz daraus einen 20 %-igen Zuschuss, das sind 
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2.946,44 EUR, zu gewähren. 

 

 

TV Kempten, Zuschuss Anschaffung Großgeräte Außensportanlage 

Der TV Kempten beantragt einen Zuschuss für die Anschaffung von Großgeräten für die 

neue Außensportanlage des TV Kempten. 

 

Für die Durchführung verschiedener Sportarten auf den Innenflächen der Tartanbahn 

wurden eine Tennisanlage, eine Diskusswurfanlage, ein fixierter und ein mobiler 

Basketballkorb beschafft. 

 

Diese Sportgeräte stehen neben den zahlreichen Abteilungen des TV Kempten auch der 

Kinder- und Jugendsportschule zur Verfügung.  

 

Die Gesamtkosten für die Beschaffung und den Einbau der verschiedenen Großgeräte 

belaufen sich auf 11.039,35 EUR. Die angesetzten Kosten wurden vom Amt für Tiefbau 

und Verkehr überprüft. Diese sind plausibel und nachvollziehbar.  

 

Gemäß Ziffer 4. der Sportförderungsrichtlinien sind Kosten für die Anschaffung von 

Großgeräten im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel zuschussfähig. 

 

In vergleichbaren Fällen betrug die Zuschussrate 20 Prozent der nachgewiesenen Kosten. 

 

Die Verwaltung schlägt vor, die angesetzten Kosten in Höhe von 11.039,35 EUR 

anzuerkennen und dem TV Kempten daraus einen 20 %igen Zuschuss, das sind 

höchstens 2.207,87 EUR, zu gewähren. Die tatsächlichen Kosten sind in Form von 

Rechnungen nachzuweisen. Sollten die tatsächlichen Kosten unter den anerkannten 

Kosten in Höhe von 11.039,35 EUR liegen, ermäßigt sich der Zuschuss entsprechend. 

 

Alle Anträge wurden auf Richtigkeit überprüft. 

Alle Zuschüsse können im laufenden Haushalt abgebildet werden. 

 

Die Verwaltung schlägt daher vor, die vorliegenden Kosten der Vereine anzuerkennen 

und diesen hieraus jeweils einen 20-prozentigen Zuschuss zu gewähren. Dieser lautet im 

Einzelnen: 

 

- TSV Kottern - Warmwasseranlage Tennisheim: 1.580,00 EUR 

- MSG Kempten – Kanalanschluss Toilettenanlage: 1.056,16 EUR 

- RGA Kempten - Umverlegung Trainingsgelände: 2.803,97 EUR 

- RGA Kempten - Anschaffung Vereinsmotorrad Jugend 675,35 EUR 

- SV Heiligkreuz - Anschaffung GPS-gesteuerter Streuwagen: 2.946,44 EUR 

- TV Kempten - Anschaffung Großgeräte Außensportanlage: 2207,87 EUR 

 

Beschlussvorschlag 

 

Die vorliegenden Kosten der Vereine TSV Kottern 1874 e.V., MSG Kempten e.V., SV 

Heiligkreuz, RGA Kempten, TV Kempten, werden anerkannt.  

Den Vereinen wird hieraus ein 20-prozentiger Zuschuss gewährt. Das sind: 

 

- TSV Kottern - Warmwasseranlage Tennisheim: 1.580,00 EUR 

- MSG Kempten – Kanalanschluss Toilettenanlage: 1.056,16 EUR 

- RGA Kempten - Umverlegung Trainingsgelände: 2.803,97 EUR 

- RGA Kempten - Anschaffung Vereinsmotorrad Jugend 675,35 EUR 

- SV Heiligkreuz - Anschaffung GPS-gesteuerter Streuwagen: 2.946,44 EUR 

- TV Kempten - Anschaffung Großgeräte Außensportanlage: 2.207,87 EUR 
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